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Amtliche Bekanntmachungen der Dualen Hochschule Baden-Württemberg  
Nr. 13/2021 

(21. April 2021) 
_____________________________________________________________ 

 
Zweite Satzung zur Änderung der Satzung der Dualen Hochschule Baden-

Württemberg zur Festlegung von Vergütungen am Center for Advanced Stu-
dies (Vergütungssatzung DHBW CAS) 

 
vom 21. April 2021 

 
in der geänderten Fassung vom 12. Juni 2019 

(Amtliche Bekanntmachung der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
05/2019) 

 
 

 
Der Senat der Dualen Hochschule Baden-Württemberg hat aufgrund von § 19 Absatz 1 Satz 2 Nr. 
10, § 46 Absatz 6 Satz 2, § 56 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 und § 58 Absatz 2 Nr. 4 und Nr. 6 des 
Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG) in der Fas-
sung vom 01. April 2014 (GBl. S. 99), das zuletzt durch Artikel 1 des Vierten Hochschulrechtsände-
rungsgesetzes (4. HRÄG) vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1204) geändert worden ist, in seiner 
Sitzung am 20. April 2021 die nachfolgende Änderungssatzung beschlossen. Der Präsident der 
DHBW hat seine Zustimmung am 21. April 2021 erteilt.  
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ARKTIKEL 1 ÄNDERUNGEN 
Die Satzung der Dualen Hochschule Baden-Württemberg zur Festlegung von Vergütungen am 
Center for Advanced Studies (Vergütungssatzung DHBW CAS) vom 11. Oktober 2018 in der Fas-
sung vom 12. Juni 2019 (Amtliche Bekanntmachung der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
05/2019) wird wie folgt geändert: 

 

Nr. 1  Änderungen des § 1 Anwendungsbereich 

a) In § 1 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Masterstudiengängen und Kontaktstudienange-
boten nach § 22 Absatz 1 Nummer 1 und 2 der Studien- und Prüfungsordnung für die 
Masterstudiengänge und das Kontaktstudium der Dualen Hochschule Baden-Württem-
berg“ durch die Wörter „Masterstudiengängen, Kontaktstudienangeboten und Weiterbil-
dungsseminaren des DHBW CAS“ ersetzt. 

b) In § 1 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Masterstudiengängen und Kontaktstudienange-
boten nach § 22 Absatz 1 Nummer 1 und 2 der Studien- und Prüfungsordnung für die 
Masterstudiengänge und das Kontaktstudium der Dualen Hochschule Baden-Württem-
berg“ durch die Wörter „Masterstudiengängen, Kontaktstudienangeboten und Weiterbil-
dungsseminaren des DHBW CAS“ ersetzt. 

c) In § 1 Absatz 2 werden die Wörter „Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst über die Gewährung von Prüfungsvergütungen, Vergütungen 
für Hilfstätigkeiten bei Prüfungen und für bestimmte Zusatzleistungen im Bereich der 
Berufsakademien vom 14. August 2007 (GABl. 2007, S. 586)“ durch die Wörter „Verwal-
tungsvorschrift des Finanzministeriums über die Vergütung von nebenamtlichen/nebenbe-
ruflichen Prüfungstätigkeiten (PrüfVergVwV) vom 15. Januar 2018 (GABl. 2018, S. 113) 
ersetzt. Die Wörter „vom 11. Oktober 2013 (GABl. 2013, 549, berichtigt S. 622), geändert 
durch Verwaltungsvorschrift vom 07.10.2016 (GABl. 2016, S. 630)“ werden durch die Wör-
ter „vom 9. Oktober 2020 (GABl. 2020, S. 759)“ ersetzt. 

d) In § 1 Absatz 3 Satz 1 wird nach dem Wort „finden“ das Wort „grundsätzlich“ eingefügt. 
Nach dem Wort „Inkrafttreten“ werden die Wörter „der jeweiligen Änderungssatzung“ ein-
gefügt. 
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Nr. 2  Änderungen des § 2 Inkrafttreten 

In § 2 werden die Sätze 2 und 3 gestrichen.  

 

Nr. 3  Änderungen der Anlage: Aufstellung der Vergütungssätze 

a) In der Anlage wird in der Tabelle zu Teil I: Lehre (Master- und Kontaktstudienangebote) 
das Wort „Präsenz-“ gestrichen. 

b) In der Anlage wird die Tabelle zu Teil III: Deltaprüfung und Eignungsprüfung für Beruflich 
Qualifizierte wie folgt neu gefasst: 

TEIL III: DELTAPRÜFUNG UND EIGNUNGSPRÜFUNG FÜR BERUFLICH QUALIFIZIERTE 

Klausur Stellung einer Klausurarbeit mit Lösungsvorschlag 
pro Bearbeitungszeitstunde 

bis zu 100,00 € 

Begutachtung einer Klausurarbeit pro Bearbei-
tungszeitstunde 

bis zu 20,00 € 

Mündliche Prüfung pro Prüfung 
je Prüfer 

bis zu 13,30 € 

 

c) In der Anlage wird nach der Tabelle zu Teil III: Deltaprüfung und Eignungsprüfung für Be-
ruflich Qualifizierte wird folgende Tabelle zu Teil V eingefügt: 

TEIL V: WEITERBILDUNGSSEMINARE DES DHBW CAS 

Lehrveranstaltungen Pro Unterrichtsstunde à 45 Minuten 60,00 € bis 
120,00 € 

 

ARTIKEL 2 INKRAFTTRETEN UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

Die Zweite Satzung zur Änderung der Satzung der Dualen Hochschule Baden-Württemberg zur 
Festlegung von Vergütungen am Center for Advanced Studies (Vergütungssatzung DHBW 
CAS) vom 11. Oktober 2018 tritt am Tag nach Ihrer Bekanntmachung in den „Amtlichen Be-
kanntmachungen der Dualen Hochschule Baden-Württemberg“ in Kraft. 
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ARTIKEL 3 NEUBEKANNTMACHUNGSERMÄCHTIGUNG 

Der Präsident der DHBW wird ermächtigt, den Wortlaut der Satzung der Dualen Hochschule Ba-
den-Württemberg zur Festlegung von Vergütungen am Center for Advanced Studies (Vergü-
tungssatzung DHBW CAS) in der im Zeitpunkt der Bekanntmachung geltenden Fassung nach 
dem Inkrafttreten dieser Zweiten Änderungssatzung neu bekannt zu machen.  

 

 

Stuttgart, den 21. April 2021 

 
 
 
Prof. Arnold van Zyl   
Präsident 
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